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Im Anwendungsbereich der Vorschrift des § 2b UStG sind zahlreiche Betätigungen 
der öffentlichen Hand als unternehmerisch zu qualifizieren. Dies hat nicht nur zur 
Folge, dass Ausgangsleistungen der Umsatzsteuer unterliegen. Gleichzeitig kann 
für damit in Zusammenhang stehende Eingangsleistungen eine Vorsteuerabzugs-
berechtigung bestehen. 

Anders als bei privatrechtlich organisierten Unternehmern muss beim Vorsteuer-
abzug nicht nur danach unterschieden werden, ob die Eingangsleistung einem 
steuerpflichtigen oder einem steuerfreien (nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen-
den) Ausgangsumsatz zuzurechnen ist. Bei juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts (jPdöR) kommt die vorgelagerte Frage hinzu, ob die Eingangsleistung dem 
hoheitlichen (nichtunternehmerischen) Bereich oder dem unternehmerischen Be-
reich zuzuordnen ist. 

Werden Vorsteuerbeträge nicht geltend gemacht oder wird eine Vorsteuerberich-
tigung zu Gunsten des Unternehmers nicht beantragt, ist dies steuerstrafrechtlich 
nicht relevant. Die Frage des Vorsteuerabzugs ist aber deswegen nicht von unter-
geordneter Bedeutung. Gerade die öffentliche Hand ist aus haushaltsrechtlichen 
Gründen stets zu einer sparsamen Haushaltsführung verpflichtet. Daher ist ein Vor-
steuerabzug oder eine Vorsteuerberichtigung zu Gunsten des Unternehmers gel-
tend zu machen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Hinzu kommt, dass bei 
durch Zuschüsse geförderten Projekten regelmäßig bereits im Zuschussantrag dar-
gelegt werden muss, ob die Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht. Insoweit 
stellt sich immer die Frage, ob eine Netto- oder eine Bruttoförderung erfolgt. 

Der nachstehende Beitrag erläutert daher die besonderen Aspekte des Vorsteuer-
abzugs und der Vorsteuerberichtigung bei jPdöR. 
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